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BGH: Anordnung der Zwangsverwaltung eines Grundstiicks einer GbR
In dem Zwangsverwaltungsverfahren betreibt die Glaubigerin gegen eine GbR die Zwangsvollstreckung aus einer
vollstreckbaren Grundschuld an deren Grundbesitz.

Der BGH entschied nun, dass die Anordnung der Zwangsverwaltung eines Grundstlicks einer GbR nur zuldssig ist,
wenn deren samtliche Gesellschafter aus dem Titel hervorgehen und mit eingetragenen Gesellschaftern
Ubereinstimmen (BGH, Beschl. v. 2.12.2010 — V ZB 84/10).

Die Leitsatze des Beschlusses lauten:

a) Die Zwangsverwaltung des Grundstiicks einer Gesellschaft blrgerlichen Rechts darf nur angeordnet werden, wenn
deren Gesellschafter sémtlich aus dem Titel hervorgehen und mit den im Grundbuch eingetragenen Gesellschaftern
Ubereinstimmen. Hinsichtlich der Gesellschafter gilt §1148 Satz1 BGB entsprechend.

b) Veranderungen im Gesellschafterbestand sind durch eine Rechtsnachfolgeklausel analog §727 ZPO nachzuweisen.

c) Der erweiterte offentliche Glaube des Grundbuchs nach §899a BGB bezieht sich nur auf die Gesellschafterstellung,
nicht auf die Geschéaftsfliihrungsbefugnis.

Die Entscheidung ist fiir die Sammlung BGHZ vorgesehen. Die Sache wurde zur erneuten Entscheidung, auch tber die
Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Beschwerdegericht zuriickverwiesen.

Anm. d. Redaktion: Die Entscheidung wird demnéachst in der ZfIR verdffentlicht.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZfIR 2011, A 3
	BGH: Anordnung der Zwangsverwaltung eines Grundstücks einer GbR


